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V

Vorwort

Die Geschichte dieses Buches reicht ins Jahr 2014 zurück. Um die Zusammenarbeit
zwischen Recht und Geschichte inhaltlich und methodisch reflektieren zu können,
riefen die Herausgeber seinerzeit an der Humboldt-Universität zu Berlin einen inter-
disziplinären Arbeitskreis ins Leben. Über mehrere Jahre hinweg kamen wir zweimal
im Semester zusammen, um anhand konkreter Projekte Gemeinsames und Trennen-
des der beiden Disziplinen herauszupräparieren. Dieser Gesprächskreis wurde groß-
zügig von der Volkswagen- und von der Thyssen-Stiftung gefördert. Auch die Reform
von § 5a DRiG war Gegenstand der Diskussionen. Daraus entstand die Idee, auf die
Anforderungen des neuen § 5a DRiG mit einem eigenen Lehr- und Studienbuch zu
antworten, das die interdisziplinäre Zusammenarbeit des Arbeitskreises fortsetzt.
Dazu luden wir die Autorinnen und Autoren dieses Bandes 2023 nach Bayreuth ein,
erneut freundlich unterstützt von der VolkswagenStiftung.

Die Koordination eines interdisziplinären Autorenkreises ist immer eine Herausfor-
derung. Hier wurde sie dadurch noch anspruchsvoller, dass zwar die Rechtsgeschichte
des Nationalsozialismus bestens erforscht ist, zur DDR aber längst keine vergleichbar
dichte Literatur vorliegt. In vielen Kapiteln war daher Pionierarbeit zu leisten, wofür
den Autorinnen und Autoren herzlich gedankt sei. Zudem danken die Herausgeberin
und die Herausgeber den beiden Hilfskräften Nike Haerdle und Robin Lickefett
(beide Frankfurt [Oder]), die das mühsame Geschäft der Fußnotenkorrektur auf sich
genommen haben. Robin Lickefett hat überdies das Sach- und Namensverzeichnis
erstellt. Auch dafür vielen Dank.

Bayreuth/Frankfurt (Oder)/
Hamburg/Oslo, im März 2026

Julia Eichenberg/Benjamin Lahusen/
Marcus M. Payk/Kim C. Priemel
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